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Fragen & Antworten zur Festsetzung von Abfallentsorgungsentgelten durch die Ask 

ASK, der städtische Eigen-
betrieb für Abfallentsor-
gung und Straßenreini-

gung stellt seit einigen Wochen 
in großem Umfang Bescheide 
über Abfallentsorgungsentgelte 
an Grundstückseigentümer zu.

Inhalt dieser Bescheide ist 
die Festsetzung von Abfallent-
sorgungsentgelten für die Mie-
ter der Grundstückseigentümer, 
die nach Behauptung ASK die 
Abfallentsorgungsentgelte in 
der Vergangenheit nicht bezahlt 
haben.

Die Festsetzung erfolgt im 
Regelfall rückwirkend ab 
01.01.2010 bis zum aktuellen 
Zeitpunkt.

Je nach Größe des Mieter-
haushalts bewegen sich die fest-
gesetzten Entgelte zwischen 
400,00  € und 2.000,00 €. Bei 
Geschäftsraummietverhältnis-
sen sind die Beträge deutlich 
höher.

Wir beantworten die uns häu-
fig gestellten Fragen. Die nach-
stehenden Informationen stellen 
keine Rechtsberatung dar. Sie 
sind nicht dafür gedacht, eine 
am Einzelfall ausgerichtete 
Rechtsberatung, die wir in je-
dem Fall für notwendig erachten 
und empfehlen, zu ersetzen.

Die nachstehenden Informa-
tionen haben wir zur Unterrich-
tung unserer Mitglieder und inte-
ressierter Bürgerinnen und 
Bürger zusammengestellt. Sie 
werden unter Ausschluss der Ge-
währ für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit und unter Ausschluss 
der Haftung von Haus und Grund 
Kaiserslautern e.V. erteilt.

Sofern sich aus der laufenden 
Entwicklung Aktualisierungsbe-
darf ergibt, werden wir diese In-
formationen ergänzen.

n nachforderung rückständiger Gebühren des Mieters

Das müssen Sie als privater  
Vermieter zur Festsetzung der  
Abfallentsorgungsentgelte in 
Kaiserlautern wissen

1. Was ist die  
Ausgangssituation?

Vermieter sehen sich in den 
zurückliegenden Wochen 

vermehrt Bescheiden des ASK 
ausgesetzt, mit denen ASK rück-
wirkend ab 01.01.2010 Abfallent-
sorgungsentgelte festsetzt für 
Mieter als Nutzer der Abfallent-
sorgungseinrichtungen mit der 
Begründung, dass diese Mieter 
ihre Verpflichtung zur Zahlung 
nicht erfüllt haben.

Die vermietenden Eigentü-
mer sind über die an Sie durch 
ASK herangetragenen Forderun-
gen völlig überrascht, da sie im 
Regelfall mit ihren Mietern ver-
einbart haben, dass diese die 
Abfallentsorgung mit dem Ent-
sorger direkt vereinbaren und 
abrechnen und sie von ASK in 
der Vergangenheit keinerlei In-
formationen über zahlungssäu-
mige Mieter erhalten haben, im 
Gegenteil: Vermietern, die - z.B. 
aus Anlass der Erstellung einer 
Kautionsabrechnung - in der 
Vergangenheit bei ASK nach 
eventuellen Zahlungsrück-
ständen ihres Mieters nachfrag-
ten, wurde jegliche Auskunft 
unter Hinweis auf die Bestim-
mungen des Datenschutzes ver-
weigert.

2. Wie entstand die heu-
tige Konfliktsituation?

Die aus Sicht der Eigentümer 
unberechtigte Inanspruch-

nahme für bis zu 4 Jahre alte 
Forderungen ihrer Mieter lässt 
sich nicht ohne Betrachtung der 
bisherigen Abwicklung der Ab-
fallentsorgungsentgelte in Kai-

serslautern erklären: Bis 1999 
meldete der Mieter seine Teil-
nahme an der Abfallentsorgung 
automatisch mit der Anmeldung 
des Bezugs von elektrischer 
Energie bei dem örtlichen Ener-
gieversorger TWK (Technische 
Werke Kaiserslautern)an, die 
ihm gegenüber auch jährlich 
Strom und Müll abrechneten.

Der Eigentümer hatte mit der 
Abrechnung der Abfallentsor-
gungskosten nichts zu tun. 

Ab dem Jahr 2000 wurde die 
Leistung „Abfallentsorgung“  
von dem neu gegründeten städ-
tischen Eigenbetrieb ASK. Die 
Abrechnung gegenüber dem 
Mieter als Nutzer erfolgte aber 
aufgrund einer Beleihungssat-
zung der Stadt Kaiserslautern, 
weiterhin über TWK.

Für den Mieter als Nutzer der 
Abfallentsorgungseinrichtung 
änderte sich nichts. Ihm gegen-
über erfolgte die Abrechnung in 
gewohnter Weise durch TWK.

Aufgrund dieser durch die 
Stadt zum Ausdruck gebrachten 
gewollten Kontinuität der Ab-
rechnung mit dem Mieter als 
Nutzer der Abfallentsorgung 
über TWK, gab es für die Eigen-
tümer und Vermieter keine Ver-
anlassung, die bisherige jahr-
zehntelange Vertragspraxis auf 
den Prüfstand zu stellen.

Ab dem Jahr 2010 war ASK 
verpflichtet, die Abfallentsor-
gungsentgelte bei den Mietern 
als Nutzer der Abfallentsor-
gungseinrichtung durch Be-
scheid gegenüber dem Mieter zu 
erheben.

Die Beleihungssatzung wurde 
aufgehoben. Die Gründe hierfür 
werden von ASK mit Bedenken 
gegen die Rechtswirksamkeit der 
Beleihungssatzung angegeben.

Ob und in welchem Umfang 
ASK tatsächlich die bisherigen 
Nutzer/Mieter ab 2010 durch Be-
scheide veranlagt hat, ist der-
zeit unklar.

In Widerspruchsverfahren an 
ASK gerichtete Auskunftsverlan-
gen mit der Bitte um Überlas-
sung von Kopien der gegen den 
Mieter ergangenen Festsetzun-
gen zur Durchsetzung der An-
sprüche gegen den Mieter blie-
ben bisher unbeantwortet.

Gestützt auf die Jahrzehnte 
lange Praxis, die Abfallentsor-
gungskosten direkt gegenüber 
dem Mieter als Nutzer der Ab-
fallentsorgungseinrichtung ab-
zurechnen und von diesem ein-
zuziehen, fühlen sich die 
Eigentümer durch die jetzt an 
sie ohne Vorwarnung herange-
tragenen Ansprüche, die im Re-
gelfall ab 01.01.2014 geltend ge-
macht werden, im Hinblick auf 
den durch die bisherige Verwal-
tungspraxis geschaffenen Ver-
trauenstatbestand zu Unrecht 
von ASK „überfallen“.

3. Welche Rechts-
grundlagen hat ASK 
für sein Vorgehen?

Grundlage der ergangenen 
Bescheide ist § 7 Abs.1 des 

rheinland-pfälzischen Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) in 
Verbindung mit §§ 1, 3 Abs.1, 
Abs.2 und Abs. 5 der Abfallge-
bührensatzung der Stadt Kai-
serslautern.

Nach § 1 der Abfallgebühren-
satzung erhebt die Stadt Kai-
serslautern zur Deckung der 
Kosten für die Inanspruchnahme 
der öffentlichen Einrichtungen 
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zur Abfallentsorgung Benut-
zungsgebühren.

Gebührenschuldner ist nach 
§ 3 Abs.1 der Satzung, wer die 
Abfallentsorgungseinrichtungen 
nutzt.

Als Nutzer definiert § 3 Abs.2 
Satz 1 der Satzung die Eigentü-
mer und dinglich Nutzungsbe-
rechtigten wie Erbbauberechtig-
te, Wohnungseigentümer, 
Wohnungserbbauberechtigte 
und Nießbraucher der an die Ab-
fallentsorgung der Stadt Kai-
serslautern angeschlossenen 
Grundstücke.

Nutzer ist nach § 3 Abs.2 
Satz 2 der Satzung auch derjeni-
ge, der eine Leistung der Abfall-
entsorgung in Anspruch nimmt; 
hierzu zählen auch die Mieter 
und Pächter der angeschlosse-
nen Grundstücke.

Nach § 3 Abs. 5 haften meh-
rere Gebührenschuldner als Ge-
samtschuldner. Hierzu zählen 
insbesondere auch Eigentümer 
und Mieter bzw. Pächter des an-
schlusspflichtigen Grundstücks.

Nach § 4 Abs.1 ist jeder Ge-
bührenschuldner verpflichtet, 
die zur Festsetzung erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

Nach § 4 Abs. 2 hat der Ge-
bührenschuldner Änderungen, 
die die Gebührenpflicht betref-
fen (insbesondere auch einen 
Wechsel in der Person des Ge-
bührenschuldners)unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von 
14 Tagen nach Eintritt der Ände-

rung bei der Stadtverwaltung 
schriftlich anzuzeigen.

Die vollständige Satzung kön-
nen Sie hier einsehen: Link auf 
PDF

4. ASK rechtfertigt sein 
Vorgehen mit einer 
Entscheidung des VG 
Neustadt vom 
21.03.2013, Aktenzei-
chen 4 K 866/12.NW

Das Verwaltungsgericht Neu-
stadt hat sich mit Urteil vom 

21.03.2013, Aktenzeichen 4 K 
866 / 12. NW zur Haftung des 
Eigentümers für Abfallbeseiti-
gungsgebühren bei vom insol-
venten Mieter übernommener 
Zahlungspflicht  geäußert.

Die beiden Leitsätze dieser Ent-
scheidung lauten:

 
1. Zahlen die Mieter einer 
Wohnung die fälligen Ab-
fallbeseitigungsgebühren 
nicht, so kann die Behörde 
die ausstehenden Gebüh-
ren nachträglich vom Haus-
eigentümer fordern.

 
2. Entscheidet sich der 
Eigentümer, die für sein An-
wesen anfallenden Abfall-
gebühren nicht selbst zu 
entrichten, sondern seine 

Mieter direkt vom Einrich-
tungsträger veranlagen zu 
lassen, so ist die Behörde 
nicht verpflichtet, den 
Eigentümer zeitnah über 
etwaige Gebührenrückstän-
de zu informieren. Es ist 
vielmehr die Obliegenheit 
des Eigentümers, sich - ins-
besondere auch im Falle 
der Beendigung eines Miet-
verhältnisses - beim Ein-
richtungsträger über etwai-
ge Gebührenrückstände 
seines Mieters zu informie-
ren.

Das Verwaltungsgericht führt 
aus, dass nach § 7 Abs. 1 des 
Kommunalabgabengesetzes 
i.V.m. den Bestimmungen der 
Satzung der dortigen Beklagten 
(Stadt Pirmasens) die Inan-
spruchnahme des Eigentümers 
zulässig ist.

Weiter vertritt das Verwal-
tungsgericht die Auffassung, 
dass der Vortrag des dortigen 
Klägers, die Beklagte hätte ihn 
frühzeitig über bestehende Ge-
bühren Rückstände seiner Mie-
ter informieren müssen, die 
Rechtswidrigkeit der angefoch-
tene Abfallgebührenbescheid 
nicht zu rechtfertigen vermag.

Nach Meinung des Verwal-
tungsgerichts lässt dieser Ein-
wand die gesetzlich vorgeschrie-
bene Gebührenschuld des 
Klägers unberührt.

Allerdings führt das Verwal-
tungsgericht auch aus, dass aus 
diesem Vorwurf der Kläger eine 
Pflichtverletzung der Beklagten 
und einen daraus folgenden 
Schadenersatzanspruch herlei-
ten kann, den das Verwaltungs-
gericht im entschiedenen Fall 
deshalb für unbeachtlich hält, 
weil gemäß § 226 Abs. 3 Abga-
benordnung, die gemäß § 3 Abs. 
1 Nr. 5 KAG Anwendung findet, 
der Kläger gegenüber Ansprü-
chen aus den Gebührenschuld-
verhältnis nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen 
aufrechnen kann. Dies, so das 
Verwaltungsgericht, sei bei dem 
aufgrund des Vortrags des Klä-
gers denkbaren Ersatzanspruch 
nicht der Fall.

Im Übrigen teilte das Verwal-
tungsgericht auch nicht die Auf-
fassung des dortigen Klägers, 
die Beklagte sei verpflichtet ge-

wesen, die Eigentümer zeitnah 
über etwaige Gebührenrück-
stände ihrer Mieter zu informie-
ren.

Das Verwaltungsgericht ver-
tritt die Meinung, dass dann, 
wenn sich ein Eigentümer ent-
scheidet, die für sein Anwesen 
anfallenden Abfallgebühren 
nicht selbst zu entrichten und 
dann auf seine Mieter als Neben-
kosten umzulegen, sondern sei-
ne Mieter direkt vom Einrich-
tungsträger veranlagen zu 
lassen, mit der Arbeitsentlas-
tung des Eigentümers auch ein 
Kontrollverlust einhergeht. Nach 
Meinung des Verwaltungsge-
richts ist es nicht primär Aufga-
be des Einrichtungsträgers, dies 
auszugleichen. Es ist vielmehr 
die Obliegenheit des Vermieters 
bzw. Eigentümers sich beim Ein-
richtungsträger über etwaige 
Gebührenrückstände des jewei-
ligen Mieters zu informieren. 
Dass solche Auskunftsbegehren 
an die Beklagte von dem Kläger 
in den entschiedenen Fällen ge-
richtet worden sind und erfolg-
los blieben, hat

5. Was unterscheidet 
die Fallgestaltung des 
Urteils des Verwal-
tungsgerichts von der 
Abrechnungspraxis  
der Abfallgebühren in 
Kaiserslautern?

Der Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts lag ein Sach-

verhalt in Pirmasens zu Grunde: 
Der Eigentümer eines Gebäudes 
mit mehreren Nutzeinheiten hat-
te den Antrag an den Abfallent-
sorger gerichtet, die Abfallge-
bühren für die Nutzer seines 
Anwesens abweichend von der 
sonst üblichen Abrechnungspra-
xis nicht ihm gegenüber, son-
dern gegenüber den Mietern di-
rekt festzusetzen.

Hintergrund war die Tatsa-
che, dass die Stadt Pirmasens im 
Jahr 2006 beschloss, die Abfall-
gebühren nicht mehr durch die 
Stadtwerke erheben zu lassen, 
sondern – so ist jedenfalls aus 
dem Zusammenhang der Ent-
scheidung zu entnehmen – die 
Erhebung von Abfallgebühren 

www.hausundgrund-kl.de
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gegenüber den Grundstücks-
eigentümern vornahm.

Die Stadt Pirmasens erhebt 
die Abfallgebühren gegenüber 
den Eigentümern analog den 
Fälligkeitsterminen der Grund-
steuer.

Im entschiedenen Fall hatte 
der Grundstückseigentümer 
nicht nach Rückständen seiner 
Mieter nachgefragt.

Folgende Unterschiede in der 
Abrechnungspraxis begründen 
Zweifel an der Anwendbarkeit 
der tragenden Gründe des 
Urteils 4 K 866/12:

a) Die Stadt Kaiserslautern 
hat mit der Beendigung der 
Abrechnung der Abfallgebüh-
ren durch TWK/SWK ab 2000 
keinen generellen System-
wechsel der Abrechnung 
gegenüber dem Eigentümer 
als Regelfall und der Abrech-
nung gegenüber dem Mieter 
als auf Antrag zulässige Aus-
nahme vorgenommen.

b) Der Abrechnung durch ASK 
mit dem Mieter liegt keine 
Willensäußerung des Vermie-
ters in Form eines Antrages 
auf Direktabrechnung mit dem 
Mieter zu Grunde. Dieser hat 
die ihm obliegende Abrech-
nung mit seinem Mieter nicht 
aus Gründen der Arbeitsent-
lastung veranlasst.

c) Der mit der Fortsetzung der 
Abrechnung mit dem Mieter 
einhergehende „Kontrollver-
lust“ geht nicht auf eine Wil-
lensentscheidung des Eigen-
tümers sondern auf die 
Entscheidung der Stadt Kai-
serlautern, die Abfallgebüh-
ren wie bisher von den Mie-
tern/Pächtern direkt zu 
erheben, zurück.

d) Die Eigentümer hatten bis 
Anfang 2014 nicht die Mög-
lichkeit, sei es aus Anlass der 
Beendigung eines Mietver-
hältnisses oder während eines 
laufen Mietverhältnisses Aus-
künfte zu eventuellen Bei-
tragsrückständen ihrer Mieter 
zu erhalten. Die Erteilung von 
Auskünften wurde durch ASK 
ausnahmslos mit den Hinweis 
auf Datenschutzgründe abge-
lehnt.

6. Muss der Mieter für 
die Nachforderungen 
aufkommen?

Abfallgebühren sind Betriebs-
kosten nach § 2 der seit 

01.01.2004 geltenden Betriebs-
kosten VO. Für Mietverhältnis-
ses, die vor dem 01.01.2004 be-
gründet wurden, unterfallen sie 
der Anlage 3 zu § 27 der 2.Be-
rechnungsverordnung. Die Über-
nahme der Abfallgebühren muss 
sich aus dem Mietvertrag aus-
drücklich  durch Vereinbarung 
der Betriebskostenposition Müll 
als vom Mieter zu tragen oder 
konkludent ergeben. Letzteres ist 
dann der Fall, wenn der Mietver-
trag die Abrede enthält, dass der 
Mieter die Abfallgebühren direkt 
mit dem Entsorger abrechnet 
oder ähnlich formuliert ist.

7. Muss der Eigentümer 
die Abfallgebühren 
vom Mieter einfor-
dern? 
ACHTUNG! 
FRIST 3 MONATE

Das Einfordern der rückständi-
gen Abfallgebühren gegen-

über dem Mieter oder früheren 
Mieter ist nach unserer Überzeu-
gung zwingend erforderlich.

Dies gilt unabhängig davon, 
ob das Mietverhältnis noch be-
steht oder bereits beendet ist.

Soweit das Mietverhältnis 
noch besteht, ist die Geltendma-
chung des Anspruchs gegenüber 
dem Mieter unproblematisch 
handhabbar. Soweit das Mietver-
hältnis bereits beendet ist, muss 
der Vermieter gegebenenfalls 
über Einwohnermeldeamtsanfra-
ge oder sonstige Ermittlungs-
möglichkeiten die aktuelle An-
schrift des vormaligen Mieters 
ermitteln und diesem gegenüber 
den Anspruch geltend machen 
und durchsetzen.

Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang die Vorschrift des 
§ 556 ab Satz 3 Satz 2 und 3 
BGB.

Nach § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB 
ist die Abrechnung der Betriebs-
kosten dem Mieter spätestens 
bis zum Ablauf des 12. Monats 
nach Ende des Abrechnungszeit-
raums mitzuteilen.

Nach § 556 Abs. 3 Satz 3 BGB 
ist nach Ablauf dieser Frist die 
Geltendmachung einer Nachfor-
derung durch den Vermieter aus-
geschlossen, es sei denn, der Ver-
mieter hat die verspätete 
Geltendmachung nicht zu vertre-
ten.

Zwar handelt es sich bei der 
jetzigen Betriebskostennachfor-
derung des Vermieters gegen-
über seinem Mieter nicht um eine 
solche, die im Rahmen einer 

durch den Vermieter erstellten 
Betriebskostenabrechnung , mit 
der Vorauszahlungen abgerech-
net werden, gefordert wird, je-
doch vertritt ein Teil der Recht-
sprechung die Auffassung, dass 
auch die einem solchen Fall die 
Ausschlussfrist Anwendung fin-
det. 

Hinsichtlich der Nachforde-
rungen 2013 ist die Abrechnungs-
frist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB 
noch offen. Sie läuft mit dem 
Ende des Jahres 2014 ab.

Hinsichtlich der Nachforde-
rungen 2013 ist die Abrechnungs-
frist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB 
noch offen. Sie läuft mit dem 
Ende des Jahres 2014 ab.

Abfallgebühren 2013 müssen 
bis 30.12.2014 mit dem Mieter 
abgerechnet werden.

Soweit von dem vermietenden 
Eigentümer Abfallgebühren für 
2010, 2011 und 2012 gefordert 
werden, ist die Frist des § 556 
Abs. 3 Satz 2 BGB bereits abge-
laufen. Hier gilt die allgemeine 
Verjährungsfrist des § 195 BGB. 
Gleichwohl muss die Geltendma-
chung so der Bundesgerichtshof  
(VIII ZR 220/05) innerhalb von 3 
Monaten erfolgen.

Der Leitsatz dieser Entscheidung  
lautet:

Der Vermieter, der die Jah-
resfrist des § BGB § 556 BGB 
§ 556 Absatz III 2 BGB für 

Zum Download: Musterschreiben zur Kommunikation mit ASK finden Sie auf der Internetseite von Haus & Grund Kaiserslau-
tern, wie zum Beispiel ein Schreiben zur Einholung von Auskünften über rückständige Abfallentsorgungskosten der Mieter.
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die Abrechnung von Be-
triebskosten zunächst un-
verschuldet nicht einhalten 
kann, hat die verspätete 
Geltendmachung einer 
Nachforderung dennoch zu 
vertreten, wenn er sich da-
mit auch dann noch unnötig 
viel Zeit lässt, nachdem ihm 
die notwendigen Unterla-
gen für die Abrechnung vor-
liegen. Im Regelfall ist er 
gehalten, die Nachforde-
rung innerhalb von drei Mo-
naten nach Wegfall des Ab-
rechnungshindernisses zu 
erheben.

Das Einfordern der rückstän-
digen Abfallgebühren gegen-
über dem Mieter ist aus einem 
weiteren Grund zwingend erfor-
derlich: Aus der Entscheidung 
des Verwaltungsgerichts Neu-
stadt 4 K 866/12 geht hervor, 
dass das Verwaltungsgericht 
dann, wenn eine Pflicht des Ent-
sorgers zur Information des Ver-
mieters über rückständige Ab-
fallgebühren seines Mieters 
anzunehmen ist, schadenersatz-
pflichtig wird, wenn es diese 
Pflicht nicht erfüllt hat. Ein Scha-
denersatzanspruch setzt aller-
dings neben einer Pflichtverlet-
zung, die von dem Schädiger zu 
vertreten ist das Entstehen eines 
Schadens, der auf die Pflichtver-
letzung adäquat kausal zurück-
zuführen ist, voraus.

Insoweit besteht auch eine 
Schadensminderungspflicht des 

Sie Haben Noch Fragen?
Haus & Grund Kaiserslautern
Schneiderstr. 10, 67655 Kaiserslautern
Telefon 06 31 / 1 20 98, Fax 06 31 / 3 11 07 80
Mail: hugkl@t-online.de

vermietenden Eigentümers. Um 
einen Schaden begründen zu 
können, muss dieser dartun, 
dass er seine Ansprüche gegen-
über dem Mieter geltend ge-
macht und durchzusetzen ver-
sucht hat, hiermit aber erfolglos 
geblieben ist.

Da damit gerechnet werden 
muss, dass der Mieter einwen-
det, dass ASK von ihm keine Ab-
fallgebühren gefordert hat und 
zur Untermauerung eines even-
tuellen Schadenersatzanspruchs 
gegen ASK empfehlen wir, par-
allel zur Einlegung eines Wider-
spruchs Auskunft von ASK über 
die Festsetzung der Abfallge-
bühren gegenüber dem Mieter 
zu verlangen.

 Wir halten für Sie ein ausfüll-
bares Formular oder aber ein For-
mular zum Ausdruck, welches Sie 
handschriftlich ausfüllen können, 
zum Download  bereit.

8. Welche Fristen sind 
zu wahren?

Der Bescheid des ASK enthält 
eine Rechtsbehelfsbeleh-

rung. Gegen den Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch 
ist beim ASK oder bei der Ge-
schäftsstelle des Stadt-Rechts-
ausschuss es der Stadtverwal-
tung Kaiserslautern im Rathaus 
Nord schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.

www.hausundgrund-kl.de

Wir empfehlen, einen einzu-
legenden Widerspruch entweder 
per Telefax unter der Telefax-
nummer des ASK 0631-3651707, 
wie sie in den Bescheiden ange-
geben ist, einzulegen oder aber, 
falls per Brief Widerspruch ein-
gelegt wird, diesen in einer pos-
talischen Versandform, die dem 
Versender einen Zugangsnach-
weis verschafft, zu übermitteln 
(Einwurf Einschreiben, Einschrei-
ben / Rückschein). Es sind be-
reits Sachverhalte aufgetreten, 
in denen behauptet wurde, ein 
Widerspruch sei nicht eingegan-
gen. Die Dokumentation des 
Nachweises des Zugangs des 
fristgerecht eingelegten Wider-
spruchs ist nach unserer Über-
zeugung unerlässlich.

9. Führt ein eingeleg-
ter Widerspruch zum 
Aufschub der Zah-
lungsverpflichtung?

Bei der Festsetzung von Abfall-
entsorgungsentgelten han-

delt es sich um öffentliche Abga-
ben mit der Folge, dass auch im 
Falle einer Widerspruchseinle-
gung die Zahlungspflicht nicht 
entfällt (§ 80 Abs. 2 Nr 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung). Bei 
nicht fristgerechter Zahlung wer-
den Säumniszuschläge und 
Mahngebühren erhoben. 

 

10. Welche Unterstüt-
zung leistet Haus & 
Grund für seine Mit-
glieder?

Haus und Grund Kaiserslau-
tern e.V. vertritt seine Mit-

glieder aus organisatorischen 
und rechtlichen Gründen nicht 
im Widerspruchsverfahren.

Soweit Mitglieder ihre An-
sprüche außergerichtlich gegen 
ihre Mieter verfolgen wollen, 

unterstützt Haus und Grund Kai-
serslautern e. V. seine Mitglie-
der durch Einholung von Melde-
amtsanfragen und Fertigung 
außergerichtlicher Schreiben an 
die jeweiligen Mieter. Die hierfür 
neben dem Mitgliedsantrag an-
fallenden Schreibentgelte finden 
Sie unter "Unsere Leistungen", 
wenn Sie den dort enthaltenen 
Link "Liste der Entgelte" ankli-
cken.

Mitglieder, die Auskunftsver-
langen an ASK nicht selbst rich-
ten wollen, können über Haus 
und Grund Kaiserslautern e.V. 
ihr Auskunftsverlangen zu den 
genannten Schreibentgelten fer-
tigen lassen.

11. Wie erfahre ich, ob 
bei meinen Mietern 
Rückstände aufgetre-
ten sind? 

Nach der Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Neu-

stadt 4 K 866 / 12 ist davon aus-
zugehen, dass das Verwaltungs-
gericht die zutreffende 
Rechtsmeinung vertritt, dass 
eine Auskunftsverpflichtung des 
Abfallentsorgers hinsichtlich 
mieterseitiger Rückstände bei  
Abfallentsorgungsentgelten be-
steht.

Sie können sich deshalb mit 
einem entsprechenden Auskunfts-
verlangen an ASK wenden.

Zum Download halten wir für 
Sie ein ausfüllbares Formular 
oder aber ein Formular zum Aus-
druck, welches Sie handschrift-
lich ausfüllen können, bereit.

Wir empfehlen zur Übersicht-
lichkeit der Auskünfte für jeden 
Mieter ein solches Formular ge-
trennt auszufüllen und an ASK 
zu richten.

Auch in diesem Fall ist die Do-
kumentation des Zuganges des 
geltend gemachten Auskunftsbe-
gehrens durch entsprechende Ver-
sandformen sicher zu stellen.  n


